
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 2 OpferFG
 OpferFG - Opferfürsorgegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

Werden Anträge auf Anerkennung als Opfer der politischen Verfolgung und Ausstellung einer Amtsbescheinigung auf

Grund des Artikels I bis 31. Dezember 1988 eingebracht, so ist von Amts wegen auch über den Anspruch auf

Unterhaltsrente abzusprechen. Eine gebührende Unterhaltsrente ist sodann vom Zeitpunkt des Zutre8ens der

Voraussetzungen, frühestens jedoch vom 1. Mai 1988 an zuzuerkennen.
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